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Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 
Zu 1: 

Der Ressortvoranschlag für das Bur.desmin:i.sterium für Verkehr 

wurde dem Bundesministerium für Finanzen terrdngerecht Uber­

mi ttelt. 

Zu 2 und 3: 

In den I!orancegane;enen Gesetzgebu.Y1gsperioden des Nationalrates 

wurden mehrfach parlamentarische Anfragen an alle Mitglieder 

der Btmdesregierung betreffend Antrl:i.ge bzw. Anforderunren ZUM 

ntichstfoleenden Bundesf5.nanzgeset zeingebracht. 

Die rner5.torj.s ehe Beantwortung solcher Anfra.gen ist j ewei ls mit 

dem übereinstimmenden Hin"'Teis abgelehnt \';orden, daß es sich be: 

den Besprechungen Uber das BundesfinanzEesetz in der Zeit vor 
der laut Ver'Nalt.ungsentlastungsgesetz, dem Bundesminister für 
Finanzen obliegenden Erst.ell ung des Bundesvor2.l'1schlagsent\l/'urfes 
um einen rechtlich nicht verbindlichen Meinunfsaustausch zwischen 
den beteiligten Ressorts über die kilnf'tlge Gestaltung des Bunden­
finanzgesetzes handelt. Ich sehe keinen Anlaß, von diesem Stand­
punkt abzu\'leichen, da die zur D:i.skussion gestellten G1ob2.lbe­
träge nur Orientieruneshetr§ge darstellen, die erst nach Vor-
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liegen weiterer Bu.dget- und Hirtschaftsdaten al.s Grundla,ge für 

den Budgeterstellungsprozeß verwendet werden k0nnen. 

Im übrigen m5chte ich erneut darau~ hinweisen, daß loir eine 

substantielle Beanti-lOrtung der An"frage im Hinblick auf die 

BestimmtU1gen des Art. 51 Abs. 1 B-VG problematisch erscheint. 
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